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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.11.1986

Norm

ABGB §425

ABGB §1063

Rechtssatz

Fehlt ein Eigentumsvorbehalt im Kaufvertrag, dann ist der vom Verkäufer bei Übergabe der Sache einseitig erklärte

Eigentumsvorbehlt nicht nur obligationswidrig, sondern auch sachenrechtlich wirkungslos.
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